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1. VORBEMERKUNG1 

Im Einklang mit Artikel 19 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2018/1877 des Rates2 über 
die Finanzregelung für den 11. Europäischen Entwicklungsfonds (im Folgenden 
„Finanzregelung für den 11. EEF“) präsentiert die Kommission in dieser Mitteilung – 
unter Berücksichtigung der Prognosen der Europäischen Investitionsbank (EIB) – ihre 
Vorausschätzungen in Bezug auf die Mittelbindungen3, Zahlungen und Beiträge für 
die Haushaltsjahre 2023 bis 2025. 

Dieses Dokument gibt Aufschluss über die Ausführung der EEF (9. bis 11. EEF) im 
Zeitraum 2023 bis 2025. Darüber hinaus enthält es eine unverbindliche Schätzung der 
Beiträge der Mitgliedstaaten zum EEF für die Jahre 2026 und 2027. 

Die Vertragsparteien des Europäischen Entwicklungsfonds zahlen die Beiträge für die 
von der EIB verwalteten Instrumente des 9., 10. und 11. EEF (Investitionsfazilität und 
Zinsvergütungen) direkt an die EIB.  

 

2. EINLEITUNG 

Die Kommission und die EIB haben ihre Vorausschätzungen für die 
Haushaltsjahre 2023, 2024 und 2025 für die einzelnen Staaten in Afrika, im 
Karibischen Raum und im Pazifischen Ozean (AKP-Staaten) und für die 
überseeischen Länder und Gebiete (ÜLG) aktualisiert. Die Vorausschätzung der 
Zahlungen erfolgte insbesondere mit dem Ziel, die Vertragsparteien des Europäischen 
Entwicklungsfonds bei einer möglichst genauen Berechnung der in ihren nationalen 
Haushalten einzustellenden Mittel zu unterstützen und zu gewährleisten, dass 
genügend Finanzmittel zur Verfügung stehen, um einen Liquiditätsengpass zu 
vermeiden. 

Im Einklang mit Artikel 19 Absatz 2 der Finanzregelung für den 11. EEF wurden die 
Vorausschätzungen für die Mittelbindungen und Zahlungen gemäß den neuesten 
Prognosen aktualisiert. 

Die nachstehende Grafik gibt einen allgemeinen Überblick über die Entwicklung der 
Bruttomittelbindungen und -zahlungen von 1999 bis 2022 und die Vorausschätzungen 
für die Jahre 2023 bis 2025 (kumulierte Beträge für Kommission und EIB). 

 

 

 

 

                                                           
1  In diesem Dokument wird den Artikeln 152 und 153 des Abkommens über den Austritt des Vereinigten Königreichs 

Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft Rechnung getragen, in 
denen festgelegt ist, dass das Vereinigte Königreich bis zum Abschluss des 11. EEF und aller früheren noch nicht abgeschlossenen 
EEF Vertragspartei des EEF bleibt; allerdings darf der Anteil des Vereinigten Königreichs an freigegebenen Mitteln aus Projekten 
des 11. EEF oder früherer EEF nicht wiederverwendet werden. 

2 Verordnung (EU) 2018/1877 des Rates vom 26. November 2018 über die Finanzregelung für den 11. Europäischen 
Entwicklungsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 2015/323 (ABl. L 307 vom 3.12.2018, S. 1). 

3  Bindung von Mitteln aus der Wiederverwendung der Reserve des 10. und 11. EEF gemäß dem Beschluss (EU) 2022/1223 des 
Rates vom 12. Juli 2022 über die Zuweisung freigegebener Projektmittel des 10. und 11. Europäischen Entwicklungsfonds für die 
Finanzierung von Maßnahmen zur Bewältigung der Nahrungsmittelkrise und des wirtschaftlichen Schocks in den afrikanischen, 
karibischen und pazifischen Staaten (AKP-Staaten) infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. 
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Bruttomittelbindungen und -zahlungen: Entwicklung 1999-2025 (in Mio. EUR) 

 
Anmerkung: Stand der Ausführung der Europäischen Entwicklungsfonds am 31. Dezember 2022 (Mittelbindungen und Zahlungen) und Vorausschätzungen für 
die Jahre 2023–2025. Da die Verfallsklausel des 11. EEF am 31. Dezember 2020 abgelaufen ist, gibt es keine neuen Mittelbindungen, mit Ausnahme der 
Folgenden: 

1) Bindung von Mitteln aus Rückflüssen in die AKP-Investitionsfazilität aus Finanzierungen im Rahmen des 9., 10. und 11. Europäischen Entwicklungsfonds 
(Verlängerung der Investitionsfazilität bis ins Jahr 2021 durch den Beschluss (EU) 2020/2233 des Rates) und  

2) Bindung von Mitteln aus der Wiederverwendung der Reserve des 10. und 11. EEF gemäß dem Beschluss (EU) 2022/1223 des Rates betreffend die 
Sondermaßnahmen der EU zur Bewältigung der Nahrungsmittelkrise und des wirtschaftlichen Schocks in den in den afrikanischen, karibischen und 
pazifischen Staaten (AKP-Staaten) nach dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. 

 

3. FINANZIELLE VORAUSSCHÄTZUNGEN FÜR DIE JAHRE 2023 BIS 2025 (MIO. EUR) 

Die nachstehende Tabelle enthält die auf der Grundlage der jüngsten 
Vorausschätzungen der Kommission aktualisierten Zahlen in Bezug auf 
Mittelbindungen, Zahlungen und Beiträge: 

 

Vorausschätzungen 2023–2025 (*) 2023 2024 2025 

Mittelbindungen Kommission 0  0  0  
  EIB 0  0  0  
  Insgesamt 0  0  0  
          
Zahlungen Kommission  2 000  1 300   900 
  EIB    858    567   
  Insgesamt  2 858  1 867   900 
          
Beiträge Kommission (11. EEF)  1 800  1 200   800 

  EIB (11. EEF)**    300    300       9 

  Insgesamt  2 100  1 500   809 

* Bruttobeträge, d. h. ohne Abzug aufgehobener Mittelbindungen oder wiedereingezogener Beträge/Rückflüsse. Nach dieser Methode wird 
auch beim Gesamthaushaltsplan der EU verfahren. 
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** Auf der Grundlage der aktuellen Prognosen wird die EIB ihren gesamten Anteil am 11. EEF bis Ende 2025 abgerufen haben. 

 

 

4.  UNVERBINDLICHE VORAUSSCHÄTZUNG DER BEITRÄGE FÜR DIE JAHRE 2026–2027 

(IN MIO. EUR) 

Vorausschätzungen 2026–2027* 2026 2027 

Beiträge Kommission (11. EEF) 600 500 

  EIB (11. EEF)** 0 0 

  Insgesamt 600 500 

 

* Artikel 19 Absatz 2 der Finanzregelung für den 11. EEF (Verordnung (EU) 2018/1877): statistisch ermittelte unverbindliche Angabe der 
voraussichtlich zu erwartenden Jahresbeiträge. 

** Auf der Grundlage der aktuellen Prognosen wird die EIB ihren gesamten Anteil am 11. EEF bis Ende 2025 abgerufen haben. 

5.  AUSFÜHRUNGSPROGNOSE FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2023 BIS 20254 

 
Für 2023 und 2024 bleiben die Schätzungen für die Zahlungen und die Beiträge der 
Mitgliedstaaten (Kommission) gegenüber der Mitteilung vom Juni 2023 unverändert. 
Unsere Schätzungen für das Jahr nach 2025 bestätigen die rückläufigen Trends bei 
den Zahlungen. 

In Bezug auf die nicht gebundenen und freigegebenen Mittel aus dem 9. EEF schlägt 
die Kommission vor, den „EU-15-Mitgliedstaaten“ den derzeit in der Reserve des 
9. EEF verfügbaren Betrag von 7,8 Mio. EUR zu erstatten5. Diese Erstattung wird 
vorgenommen, indem der von den „EU-15-Mitgliedstaaten“ für die erste 
Tranche 2024 zu zahlende Betrag (d. h. der gleiche Ansatz wie in den Vorjahren) 
verringert wird. Etwaige Restmittel der Reserve des 9. EEF werden grundsätzlich bis 
zur vollständigen Rückerstattung der nicht gebundenen oder freigegebenen Mittel 
weiterhin einmal jährlich zurückgezahlt. 

Was die Reserve für den 10. und 11. EEF betrifft, so hat das Vereinigte Königreich 
im März 2023 förmlich beantragt, dass die Kommission seinen ausstehenden Anteil 
an den Reserven in diesem Jahr durch Verrechnung seines ausstehenden Beitrags zum 
EEF für 2023 (154,12 Mio. EUR) erstattet. Für die Zeit ab 2024 (für die Mittel, deren 
Bindung noch aufgehoben wird) hat das Vereinigte Königreich gefordert, dass wir mit 
einem regelmäßigen „Netting-out“ fortfahren. Dieser Antrag steht im Einklang mit 
Artikel 153 des Austrittsabkommens, wonach der Anteil des Vereinigten Königreichs 
an den EEF-Reserven nicht wiederverwendet werden darf. Die Rückzahlung hat 
bereits begonnen mit einer zweiten Tranche im Jahr 2023.  
 

                                                           
4 Die in diesem Bericht dargestellten Zahlen betreffen nur die Europäische Kommission; die Angaben für die EIB 

finden sich in Tabelle 3. 
5 Mit dieser Erstattung beläuft sich der Gesamtbetrag, der den „EU-15-Mitgliedstaaten“ seit 2015 aus der Reserve 

des 9. EEF erstattet wurde, auf 1,9 Mrd. EUR. 
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In den Anhängen 1, 2 und 3 werden die Vorausschätzungen für die Mittelbindungen 
und Zahlungen sowie die aktuelle finanzielle Situation den Vorausschätzungen für 
den Zeitraum 2023–2027 gegenübergestellt.  

Die Anhänge 4 und 5 enthalten die Beiträge für 2024 bzw. 2025, aufgeschlüsselt nach 
Tranche und EEF-Vertragspartei. Anhang 6 zeigt die jährlichen Beiträge für den 
Zeitraum 2024–2027 je EEF-Vertragspartei.  
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5.3. Anlage 3: Finanzielle Vorausschätzungen für 2023–2025 und unverbindliche Schätzungen 
für 2026–2027 (in Mio. EUR): 

   Mitteilung Juni 2023 1 Mitteilung Oktober 2023 1 

  
 Kommission EIB  GESAMT Kommission EIB  GESAMT 

 

  Saldo zum 31.12.2022 4,6   1 028    844   1 872   1 028    844   1 872 

 

20
23

 

Beiträge der Mitgliedstaaten und des VK für 
2023: 

  1 800    300   2 100   1 800    300 2 100 

      Tranche 1    750    100    850    750    100 850 

      Tranche 2    650    100    750    650    100 750 

      Tranche 3    400    100    500    400    100 500 

 Rückflüsse 2      384    384    501 501 

 

Beiträge und Anpassungen 2023, eingegangen 
2022 

–   105     –   105   -105 

 

Wiedereingezogene Mittel, Zinsen und sonstige 
Anpassungen 

   60      60    60   60 

 

Rückzahlung des 9. EEF an die Mitgliedstaaten 
und das Vereinigte Königreich 

-42,5   -42,5 -42,5   -42,50 

 

Rückzahlung des 10. und 11. EEF an die 
Mitgliedstaaten und das Vereinigte Königreich 

-154,1   –   154 -154,1   -154,12 

 Zahlungen insgesamt 3 –   2 000 –   858 –   2 858 –   2 000 –   858 -2 858 

 Saldo zum 31.12.2023 4,6    586    670   1 257    586  787         1 373,71  

 

20
24

 

Beiträge der Mitgliedstaaten und des VK für 
2024: 

  1 200    300   1 500   1 200    300   1 500 

      Tranche 1    550    100    650    550    100    650 

      Tranche 2    400    100    500    400    100    500 

      Tranche 3    250    100    350    250    100    350 

 Rückflüsse 2      381    381    100  100 

 

Wiedereingezogene Mittel, Zinsen und sonstige 
Anpassungen 

   60      60    60      60 

 

Geschätzte Rückzahlung des 10. und 11. EEF an 
die Mitgliedstaaten und das Vereinigte 
Königreich7 

–   68   –   68 –   68   –   68 

 

Geschätzte Rückzahlung des 9. EEF an die 
Mitgliedstaaten und das Vereinigte Königreich7 

–   8   –   8 –   7,8   –   7,8 

 Zahlungen insgesamt 3 –   1 300 –   567 –   1 867 –   1 300 –   567 –   1 867 

 Saldo zum 31.12.2024 4,6    470    784   1 255    471  620  1 091 

 

20
25

 

Beiträge der Mitgliedstaaten und des VK für 
2025 5 

   800    9    809  800    9    809 

      Tranche 1          350    9    359 

      Tranche 2          250      250 

      Tranche 3          200      200 

 Rückflüsse 2         100  100 

 

Wiedereingezogene Mittel, Zinsen und sonstige 

Anpassungen 
         50      50 

 

Geschätzte Rückzahlung des 10. und 11. EEF an 

die Mitgliedstaaten und das Vereinigte 

Königreich7 

      –   30   –   30 

 

Geschätzte Rückzahlung des 9. EEF an die 
Mitgliedstaaten und das Vereinigte Königreich8 

            

 Zahlungen insgesamt 3       –   900   –   900 

 Saldo zum 31.12.2025 4,6       391    729 1 120 

 
2026 

Beiträge der Mitgliedstaaten und des VK für 
2026 5 

   600    0    600    600    0    600 

 
2027 

Beiträge der Mitgliedstaaten und des VK für 
2027 5 

   500    0    500  500    0    500 

         
 1 Für Maßnahmen verfügbare Mittel 
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2 

Ohne Abschreibungen, EIB-Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten wie Sicherungsgeschäfte (Swaps/Hedging); umfasst nicht den Anteil des VK an 
Rückflüssen, die gemäß Artikel 153 des Austrittsabkommens nicht wiederverwendet werden dürfen. Einzelheiten sind den Jahresabschlüssen der IF zu 
entnehmen. 

 3 Einschließlich Zinszuschüssen im Rahmen früherer EEF;       

 
4 

Salden schließen Folgendes nicht ein: i) Kofinanzierungen, ii) verbuchte, einer spezifischen EEF-
Haushaltslinie noch nicht zugewiesene Einnahmen 

    

 
5 

Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe d, Haushaltsordnung: statistisch ermittelte unverbindliche Angabe der zu erwartenden 
Jahresbeiträge. 

   

 
6 

Der Saldo der EIB steht im Zusammenhang mit der Art der Investitionsfazilität. Ein vollständiger Überblick und Einzelheiten des Saldos zum Jahresende 
sind den Jahresabschlüssen der IF zu entnehmen. 

 7 Dies ist eine sehr grobe Schätzung auf der Grundlage einer historischen Analyse der Quote der aufgehobenen Mittelbindungen früherer EEF. 

 8 
Die Schätzung der Rückzahlung im Rahmen des 9. EEF wird im Laufe des Jahres 2024 ermittelt; sie wird nach unseren derzeitigen Vorausschätzungen 
begrenzt sein. 
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